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Stand: April 2007 

Monetäre Bewertung ökologischer Lasten 

auf Grundstücken und deren Einbeziehung 

in die Verkehrswertermittlung 

0 Vorbemerkungen 

Satzungsgemäß gehört die Erarbeitung von Regelwerken und Handlungsempfehlun-
gen für das Fachgebiet „Altlasten“ zu den Aufgaben des Ingenieurtechnischen Verban-
des Altlasten e.V. (ITVA). Die vielfältigen Fragestellungen werden in den Fachaus-
schüssen des Verbandes bearbeitet. 

Die Ausgestaltung der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Sachverständigen 
verschiedener Fachbereiche zur Präzisierung einer guten fachlichen Praxis bei der 
Verkehrswertermittlung von Grundstücken mit ökologischen Lasten ist seit mehr als 
vier Jahren Gegenstand der Arbeitsgruppe „Wertermittlung“ im ITVA-Fachausschuss 
C5 „Flächenrecycling“.  

Ergebnis dieser intensiven Zusammenarbeit ist die vorliegende Arbeitshilfe. Sie richtet 
sich sowohl an Sachverständige für die Bewertung von bebauten und unbebauten 
Grundstücken als auch an Fachleute und Sachverständige aus dem Umweltbereich.  

Teil 1 definiert die Grundlagen der gemeinsamen Arbeit und umreißt den methodischen 
Rahmen für die praktische Bewertungstätigkeit und die Zusammenarbeit der unter-
schiedlichen Fachdisziplinen. Teil 2 beschreibt ein Recherchesystem zur Standortbe-
schreibung und -einstufung. Ergebnis dieser Einstufung ist die objektive und nachvoll-
ziehbare Entscheidung hinsichtlich Erfordernis und Auftragsumfang zur Einschaltung 
eines Umweltsachverständigen. 

Der vorliegende Entwurf der Arbeitshilfe wurde vom Arbeitskreis „Wertermittlung“ im 
ITVA-Fachausschuss C5 „Flächenrecycling“ erarbeitet und vom Geschäftsführenden 
Vorstand des ITVA zur Veröffentlichung freigegeben. 

Stellungnahmen zum Entwurf dieser Arbeitshilfe sind bis zum 31. Juli 2007  zu richten 
an die Geschäftsstelle des Ingenieurtechnischen Verbandes Altlasten e.V. (ITVA), 
Pestalozzistr. 5-8, 13187 Berlin. 
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Teil 1  

1 Grundlagen  

1.1 Einleitung  

Wenn infolge volks- und betriebswirtschaftlicher Veränderungen die Nutzung einer In-
dustrie- oder Gewerbefläche aufgegeben wird, so ist dies ein normaler Vorgang in ei-
nem Wirtschaftssystem. Idealerweise wird eine solche Fläche relativ kurzfristig wieder 
einer neuen Nutzung zugeführt, denn 

·  ohne Nutzung verursacht die Fläche einem Eigentümer immer noch Kosten, bringt 
aber keine Erträge mehr, 

·  in einem erweitert reproduzierenden Wirtschaftssystem besteht tendenziell stets 
Bedarf an Standorten für sonstige wirtschaftliche und öffentliche Nutzungen, 

·  eine bereits „gebrauchte Fläche“ verfügt in der Regel über Eigenschaften (pla-
nungsrechtliche Ausweisung, Lage an Siedlungs- und Verkehrssystemen, Er-
schließung, ggf. nachnutzbare Bebauung), die nicht ohne weiteres bei anderen 
Flächen gegeben sind und somit ein positiv wertbeeinflussendes Merkmal dar-
stellen.  

Daher bestehen durchaus wirtschaftliche Anreize, „gebrauchte“ Flächen entweder 
durch den Eigentümer selbst oder mittels Eigentumsübergang (Kauf, Erbe, Schenkung 
u.a.) durch einen neuen Eigentümer wieder einer Nutzung zuzuführen. 

Tatsächlich ist in vielen Regionen Deutschlands aber zu beobachten, dass 

·  in erheblichem Maße bisher naturnahe Flächen für Bebauungsprojekte verbraucht 
werden und 

·  gleichzeitig ein sowohl hinsichtlich Anzahl als auch Größe enormes Potenzial an 
„gebrauchten“ Flächen ohne aktuelle Nutzung vorhanden ist, darunter Flächen mit 
ökologischen Lasten, die u.a. einen Altlastenverdacht begründen. 

Ein wirksames Flächenrecycling ist nur auf Basis marktwirtschaftlicher Instrumentarien 
realisierbar. Da – abgesehen von einigen speziellen Rechtskonstellationen – die Kos-
tenrisiken bezüglich vorhandener ökologischer Lasten größtenteils mit dem Grund-
stückseigentum verbunden sind, liegt hier eine Schnittstelle zum Fachgebiet der Be-
wertung von bebauten und unbebauten Grundstücken vor.  

Das bis heute existierende Defizit in der Praxis besteht darin, dass eine nicht uner-
hebliche Anzahl von Grundstücken gegenwärtig nicht mehr am Markt teilnimmt, 
weil das Risiko auf Grund von ökologischen Lasten, die mit diesen Grundstüc-
ken verbunden sind, nicht quantifiziert ist.  Damit ist das Vertrauen in die Werthal-
tigkeit der betroffenen Grundstücke oft stark reduziert. Die wesentlichen Ursachen 
hierfür sind die Unsicherheit bezüglich der Kosten, die bei einer Revitalisierung wegen 
dieser Lasten entstehen würden und die mit diesen Lasten einhergehenden subjekti-
ven Wertminderungsvorstellungen.  
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Die vorliegende Arbeitshilfe soll dazu beitragen, die objektiven ökologischen Belastun-
gen quantifiziert in die monetäre Bewertung einfließen zu lassen, mit dem Ziel, damit 
auch die weitergehenden subjektiven Wertminderungsvorstellungen zu entschärfen. 
Sie soll ferner dazu beitragen, den verantwortungsbewussten Umgang mit ökologi-
schen Belastungen (Prüfung und ggf. Bewertung) als selbstverständlichen Bestandteil 
jeder Verkehrswertermittlung – aus welchem Bewertungsanlass auch immer – zu un-
terstützen.  

„Das methodische Vorgehen bei der Monetarisierung (Ermittlung von Kosten auf Grund 
ökologischer Lasten) kann nur interdisziplinär, also zwischen Grundstückssachver-
ständigem einerseits und Umweltsachverständigem andererseits, erfolgreich sein.“ 
(aus: Großmann, Grunewald, Hilse, Lauerwald: „Monetäre Bewertung von ökologi-
schen Lasten auf Grundstücken“, Handbuch der Altlastensanierung und Flächenmana-
gement, HdA, 35. Erg.-Lfg. 3. Aufl., September 2003)  

Laut § 194 BauGB ist der Verkehrswert (Marktwert) der Preis eines Grundstücks zum 
Zeitpunkt der Ermittlung (Stichtag). Er wird nach den rechtlichen Gegebenheiten, tat-
sächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grund-
stücks/sonstigen Gegenstandes nach den Gepflogenheiten des gewöhnlichen Ge-
schäftsverkehrs bestimmt. 

Zur Ermittlung des Verkehrswertes gibt es eine Reihe anerkannter Verfahren. Laut 
WertV § 5 gehören zu den preisbedeutsamen Eigenschaften u.a. die Beschaffenheit 
und Eigenschaften des Grundstücks. Neben der Größe und Gestalt muss auch die Bo-
denbeschaffenheit in die Ermittlung des Verkehrswertes einbezogen werden. 

Die Bodenbeschaffenheit wiederum wird bestimmt durch die Bodengüte, Eignung als 
Baugrund, Belastung mit Ablagerungen u.a. Bei bestimmten gewerblichen Nutzungen 
eines Grundstücks ist der Umgang mit Schadstoffen wahrscheinlich bzw. unvermeid-
lich. 

Das gilt beispielsweise für viele Standorte der  

·  Verarbeitung von Metall, Leder oder Erdöl,  

·  Herstellung und Verarbeitung von Chemikalien, Farben und Dünger,  

·  chemischen Reinigungen, Druckereien,  

·  Lagerung umweltgefährdender Stoffe.  

An solchen Standorten ist eine Beeinträchtigung des Grundstücks (Untergrund 
und/oder Bausubstanz) möglich bzw. nicht auszuschließen. 

Da der Grundstückssachverständige i.d.R. zur Bewertung von Kontaminationen, Ab-
fällen und anderen ökologischen Belastungen nicht umfassend ausgebildet ist, wird 
ggf. die Einbeziehung eines Umweltsachverständigen für die Teilaufgabe der Moneta-
risierung der ökologischen Lasten notwendig. 

Gegenstand dieser Handlungsempfehlung ist die Definition der Schnittstelle zwischen 
den Aufgabengebieten des Grundstückssachverständigen und des Umweltsachver-
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ständigen. Inhalte und Anforderungen der Fachstandards beider Sachverständigenbe-
reiche müssen miteinander verträglich gestaltet und so weit wie möglich vereinheitlicht 
werden.  

Der Aufgabenbereich des Umweltsachverständigen deckt dann die hinreichende, plau-
sible und nachvollziehbar dargestellte Analyse zur Monetarisierung der ökologischen 
Lasten ab, welche wiederum die Arbeitsgrundlage für den Grundstückssachverständi-
gen darstellt und durch ihn in die Wertermittlung des Grundstücks einbezogen wird. 

Zielstellung für die praktische Umsetzung ist das routinemäßige Zusammenwirken bei-
der Sachverständigengruppen – natürlich nur in solchen Fällen, die das auch tatsäch-
lich erfordern.  

1.2 Begriffsbestimmungen 

Die Zusammenarbeit beider Sachverständigenbereiche setzt gemeinsame Definitionen 
voraus, um das gegenseitige Verstehen zu ermöglichen: 

Abfälle  sind alle beweglichen Sachen, die unter die in Anhang 1 zum nachgenannten 
Gesetz aufgeführten Gruppen fallen und deren sich ihr Besitzer entledigt, entledigen 
will oder entledigen muss (KrW-/AbfG § 3 (1)). Der Besitzer muss sich beweglicher Sa-
chen entledigen, wenn diese entsprechend ihrer ursprünglichen Zweckbestimmung 
nicht mehr verwendet werden. Abfall in diesem Sinne ist z.B. mit Schadstoffen belas-
teter Erdaushub, der im Zuge von Baumaßnahmen anfällt (KrW-/AbfG § 3 (4)). 

Ablagerungen  in oder auf dem Boden gehören zu den Eigenschaften und der sonsti-
gen Beschaffenheit des Grundstücks. Sie müssen bei der Wertermittlung von Immobi-
lien berücksichtigt werden (WertV § 5 Abs. 5). Eine häufige Form sind anthropogen 
entstandene Ablagerungen, d. h. Altablagerungen (siehe auch Altlasten). Das sind: 

·  verlassene und stillgelegte Ablagerungsplätze mit kommunalen und gewerblichen 
Abfällen 

·  stillgelegte Aufhaldungen und Verfüllungen mit Produktionsrückständen auch in 
Verbindung mit Bergematerial und Bauschutt sowie 

·  illegale („wilde“) Ablagerungen aus der Vergangenheit. 

Charakteristisch für Altablagerungen ist häufig die Verfüllung künstlicher oder natürli-
cher Geländeformen. Solche Standorte sind häufig nicht ohne weiteres erkennbar. 

Altlasten im Sinne des nachgenannten Gesetzes sind: 

·  stillgelegte Abfallbeseitigungsanlagen sowie sonstige Grundstücke, auf denen Ab-
fälle behandelt, gelagert oder abgelagert worden sind (Altablagerungen) und 

·  Grundstücke stillgelegter Anlagen und sonstige Grundstücke, auf denen mit um-
weltgefährdenden Stoffen umgegangen worden ist, ausgenommen Anlagen, deren 
Stilllegung einer Genehmigung nach dem Atomgesetz bedarf (Altstandorte), 
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durch die schädliche Bodenveränderungen oder sonstige Gefahren für den Einzelnen 
oder die Allgemeinheit hervorgerufen werden (BBodSchG § 2 Abs. 5). 

Betreiberpflichten sind Verpflichtungen beim Betreiben von Anlagen insbesondere bei 
genehmigungsbedürftigen Anlagen (§ 2 der 4. BImschV, WHG § 19i, AtG § 7, §§ 1 und 
2 UmweltHG). 

Emissionen sind von einer Anlage ausgehende Luftverunreinigungen, Geräusche, Er-
schütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Erscheinungen (BImSchG § 3 (3)). 

Grundstückssachverständige  sind Sachverständige für die Bewertung von bebauten 
und unbebauten Grundstücken, Standortentwickler, Städteplaner, Architekten u.ä. 

Immissionen sind auf Menschen, Tiere und Sachgüter einwirkende Luftverunreinigun-
gen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Umwelteinwir-
kungen (BImSchG § 3 (2)). 

Inanspruchnahme  ist die Durchsetzung der Pflicht zur Finanzierung einer aus öffent-
lich-rechtlichen und/oder zivilrechtlichen Normen anzuordnenden oder anderweitig 
durchsetzbaren Maßnahme zur Behandlung, Abwehr, Vorsorge oder Sanierung (bzw. 
in diesem Zusammenhang stehenden zivilrechtlichen Verpflichtungen) z.B. auf Grund 

·  der Vorsorge-/Abwehrmaßnahmenpflicht (§ 7, § 4 Abs. 2 BBodSchG) 

·  der Sanierungspflicht (§ 4 Abs. 3 BBodSchG)  

·  der Abfallentledigungspflicht (§ 3 Abs. 2 KrW-/AbfG) 

·  der Wertausgleichspflicht (§ 25 BBodSchG) 

Inanspruchnahmerisiko ist neben dem nutzungsbezogenen Risiko eine Risikokatego-
rie. Es entsteht bei tatsächlicher oder durchsetzbarer Verpflichtung zur Übernahme von 

·  Kosten für Maßnahmen in Bezug auf Stoffbelastungen, die auf Grund der gesetz-
lich fixierten Pflichten zur Gefahrenabwehr zu ergreifen sind (soweit sie sich als 
geeignet, erforderlich und verhältnismäßig erweisen) – basierend auf dem öffentli-
chen Recht, 

·  Kosten zur Befriedung von Schadensersatz- oder Beseitigungsansprüchen - basie-
rend auf dem Privatrecht. 

Investitionsrisiko und Nutzbarkeitsrisiko  für ökologische Belastungen sind Folgeko-
stenrisiken. Sie entstehen durch potenzielle Behebungspflichten (Pflichten aus Ge-
nehmigungsverfahren) auf Grund ökologischer Belastungen. 

·  Investitionsrisiko: Kosten auf Grund von Umweltschutzverpflichtungen, die im Zu-
sammenhang mit künftigen Nutzungen zu erwarten sind. 

·  Nutzbarkeitsrisiko: Äquivalent für eine eingeschränkte Ertragslage infolge von Nut-
zungsbeschränkungen (z.B. durch Sicherungsmaßnahmen).  
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Kontaminationen des Untergrundes bzw. der Bausubsta nz sind Verunreinigungen 
mit Schadstoffen, die auch Altlasten sein können. 

Sanierung nach dem BBodSchG sind Maßnahmen 

·  zur Beseitigung oder Verminderung der Schadstoffe (Dekontaminationsmaßnah-
men), 

·  die eine Ausbreitung von Schadstoffen langfristig verhindern oder vermindern, 
ohne die Schadstoffe zu beseitigen (Sicherungsmaßnahmen),  

·  zur Beseitigung oder Verminderung schädlicher Veränderungen der physikali-
schen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit des Bodens (§ 2 Abs. 7 
BBodSchG). 

Schadstoffe sind gefährliche Stoffe oder Zubereitungen mit einer oder mehreren 
nachgenannten Eigenschaften: explosionsgefährlich, brandfördernd, hochentzündlich, 
leichtentzündlich, entzündlich, sehr giftig, giftig, gesundheitsschädlich, ätzend, reizend, 
sensibilisierend, krebserzeugend, fortpflanzungsgefährdend, erbgutverändernd oder 
umweltgefährdend (ausgenommen sind gefährliche Eigenschaften ionisierender 
Strahlen). 

Umweltgefährlich sind Stoffe oder Zubereitungen, die selbst oder deren Umwand-
lungsprodukte geeignet sind, die Beschaffenheit des Naturhaushaltes, von Wasser, 
Boden, Luft, Klima, Tieren, Pflanzen oder Mikroorganismen derart zu verändern, dass 
dadurch sofort oder später Gefahren für die Umwelt herbeigeführt werden können 
(ChemG § 3a (1)). 

Schadstoffbedingte Lasten des Grundstücks sind Belastungen des Untergrundes 
und/oder der Bausubstanz mit Schadstoffen, die zu erhöhten Aufwendungen, Haftun-
gen oder Risiken des Eigentümers oder Besitzers/Pächters bzw. Inhabers der Sach-
herrschaft führen (= Teilmenge der ökologischen Lasten). 

Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen  nach dem BBodSchG sind sonstige Maß-
nahmen, die Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den 
Einzelnen oder die Allgemeinheit verhindern oder vermindern, insbesondere Nut-
zungsbeschränkungen (§ 2 Abs. 8 BBodSchG). 

Schutzgüter ist der Oberbegriff für alle unter gesetzlichen Schutz gestellten Sachen 
und Werte wie z.B. Menschen, menschliche Gesundheit, Tiere, Boden und Grundwas-
ser. 

Umweltsachverständige  sind Fachleute auf dem Gebiet der Bewertung von ökologi-
schen Lasten, z.B. Sachverständigen nach § 18 BBodSchG bzw. erfahrene Ingenieur-
büros im Bereich der Altlastensanierung / Flächenrecycling  
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Verdachtsflächen  sind Grundstücke, bei denen der Verdacht schädlicher Bodenver-
änderungen besteht. Beim Vorliegen eines hinreichenden Verdachts, insbesondere 
beim Überschreiten der Prüfwerte der BBodSchV, kann die Behörde die notwendigen 
Untersuchungen zur Gefährdungsabschätzung (Detailuntersuchung) anordnen (§ 9 
BBodSchG (1)). 

Vornutzungsbedingte ökologische Lasten  sind Eigenschaften eines Grundstücks 
(bebaut oder unbebaut), die durch die lokale historische Nutzung entstanden sind und 
in den wertrelevanten Geltungsbereich von Umweltgesetzen (insbesondere 
BBodSchG, KrW-/AbfG, WHG, BImSchG, BNatSchG) bzw. der umweltschutzbezoge-
nen Teile anderer Fachgesetze (BBergG, BauGB) und deren untergesetzliches Regel-
werk fallen. 

Der Wertermittlungsstichtag ist der durch den Auftraggeber festgelegte Zeitpunkt der 
Wertaussage für beide Sachgebiete. Der Stichtag kann mit dem Datum der Gutachte-
nerstattung identisch sein oder vor diesem liegen (§ 194 BauGB). 

1.3 Grundsätze, Gegenstand, Art und Umfang der Ermi ttlung ökologischer Lasten 

Gegenstand der Untersuchung des Umweltsachverständigen (Abbildung 1.1) sind ins-
besondere: 

·  schädliche Veränderungen des Untergrundes der Untersuchungsfläche 

o im Sinne des BBodSchG die obere Schicht des Untergrundes (der Erdkru-
ste), soweit sie Träger der Bodenfunktionen ist, einschließlich der flüssigen 
und der gasförmigen Bestandteile (Bodenlösung und Bodenluft), ein-
schließlich Altablagerungen  

·  Bausubstanz mit Schadstoffen  

o schadstoffbedingte Mängel der Bausubstanz einschließlich technischer, 
insbesondere genehmigungspflichtiger Anlagen 

·  Abfälle  

o alle beweglichen Sachen, die entsorgt/verwertet werden sollen und/oder 
müssen. 

Die Untersuchungsfläche kann auch eine Teilfläche des Wertermittlungsobjektes sein 
oder umgekehrt. Grundwasser und (i.d.R.) Oberflächenwasser sind nicht Bestandteil 
eines Grundstücks und unterliegen dem Geltungsbereich des WHG und dessen unter-
geordnetem Regelwerk. Die Einschätzung von Schäden in diesem mobilen Komparti-
ment und deren Zuordnung bedarf nicht nur erhöhter fachlicher Kenntnisse und Erfah-
rungen, sondern in vielen Fällen auch juristischer Abklärung hinsichtlich der Verant-
wortlichkeit. Gleichwohl können stoffliche Belastungen von Grund- und Oberflächen-
wasser unter Umständen wertmindernde Wirkungen entfalten.  
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Die Einschätzung der ggf. erforderlichen weiteren Erkundung der ökologischen Belas-
tungen ist entsprechend den geltenden Regelungen des Bundes und des betreffenden 
Bundeslandes vorzunehmen. Die Ermittlung der Ursachen und des Umfangs der Be-
lastungen des Untergrundes (schädliche Bodenveränderungen) und der Bausubstanz 
(Gebäudekontaminationen) auf Grund von Schadstoffverunreinigungen und anderen 
ökologischen Lasten ist der grundlegende Arbeitsschritt des Umweltsachverständigen. 

Insbesondere ist die Erkundung vorhandener oder potenzieller Gefährdungen von 
Schutzgütern vorzunehmen, d.h. die Feststellung der Belastungssituation. Die Ermitt-
lung und Aufstellung des Mengengerüstes kontaminierter Bausubstanz und/oder kon-
taminierten Bodens ist i.d.R. eine wichtige Voraussetzung für die Monetarisierung der 
ökologischen Lasten. 

Bei Vorhandensein genehmigungspflichtiger Anlagen nach z.B. WHG, BImschG ist 
i.d.R. der Betreiber der Verpflichtete für den Betrieb und die Stilllegung. Insbesondere 
bei Nutzungsaufgabe durch Insolvenz können dem Grundstückseigentümer aber er-
hebliche Verpflichtungen zufallen. 

Ziel der Monetarisierung ist die stichtagsbezogene  Einschätzung des Inanspruchnah-
merisikos (ordnungs-, umwelt- und/oder zivilrechtlicher Art) sowie ggf. die Ermittlung 
erhöhter Aufwendungen auf Grund ökologischer Belastungen im Zuge der Folgenut-
zung (Investitionsrisiken, Nutzbarkeitsrisiken, siehe Abbildung 1.3).  

Eine Einschätzung mit hinreichender Genauigkeit kann auf Grund der umfangreichen 
rechtlichen Regelungen des Umwelt- und Planungsrechtes in vertretbarem Umfang nur 
für das definierte Wertermittlungsobjekt vorgenommen werden (siehe Gliederungs-
punkt 4 und Checkliste für Umweltsachverständige, Anlage 1). 

Die Defizite der vorhandenen Datengrundlage bestimmen den Umfang der notwendi-
gen Recherchen und Erkundungsmaßnahmen des Umweltsachverständigen. Die Aus-
wertung und Darstellung der Ergebnisse erfordern auf Grund der Komplexität und Spe-

Abb. 1.1: Das Grundstück als Bewertungsgegenstand d es Umweltsachverständigen  
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zialität des ökologischen Schadens vertiefte Sachkenntnisse und Erfahrungen des Be-
arbeiters. 

1.4 Anforderungen an die Datenlage, Ermittlungserge bnisse und Einschätzung 
ökologischer Lasten 

Grundlegend für eine gutachterliche und monetäre Einschätzung der ökologischen La-
sten ist die Definition des Wertobjektes zu dem vom Grundstückssachverständigen 
vorgegebenen Stichtag, d.h. die genaue zeitliche und lokale Eingrenzung. Die Informa-
tionen dazu werden im Folgenden Basisdaten genannt. Alle Basisdaten müssen belegt 
sein. 

Basisdaten für die Bewertung durch beide Sachverständigenbereiche sind: 

·  die verbale Beschreibung,  

·  Auskunft aus dem Altlasten-/Bodenschutzkataster, 

·  Flurkarte bzw. Liegenschaftskarte,  

·  Angaben des Liegenschaftskatasters,  

·  vollständiger Grundbuchauszug, 

·  Plan der zu bewertenden Fläche,  

·  gegenwärtige und historische Lagepläne,  

·  Flächenermittlungen der zu untersuchenden Fläche,  

·  Karten zur Topographie, Geologie und Hydrogeologie sowie  

·  Bebauungsplan o.a. planungsrechtliche Aussagen 

Die Basisdaten müssen i.d.R. durch Recherchen ergänzt werden. Die Rechercheer-
gebnisse wie 

·  amtliche Auskünfte,  

·  Gesprächsprotokolle mit Zeitzeugen, Nutzern oder anderen kundigen Per-
sonen, 

·  bereits vorhandene Gutachten u.a. 

sind Grundlagen der Bewertung. Sie müssen der Gesamtdokumentation beigefügt 
sein. Die Organisation der Datenbeschaffung ist im Einzelnen zu dokumentieren (siehe 
als Anlagen 1 und 2 beigefügte Checkliste). Aus Basisdaten und Rechercheergebnis-
sen (Prüfung vorhandener Daten) ergeben sich ggf. Hinweise auf ökologische Lasten.  
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Anmerkungen für den Umgang mit Kenntnisdefiziten 

Soweit Belege zu umweltrelevanten Sachverhalten aus kosten- oder eigentumsrechtli-
chen Gründen (z.B. Einsicht in Unterlagen aber keine Anfertigung von Kopien möglich) 
nicht vorliegen oder gemäß Auftrag nicht angefordert werden können, ist ersatzweise 
eine hinreichende und nachvollziehbare Beschreibung anzufertigen.  

Die Belastungssituation (Art der Schadstoffe, Gefährdungspfade, betroffene Flächen, 
Volumina, Tiefen etc.)  ist qualitativ und – soweit Daten zugänglich – auch quantitativ () 
aufzubereiten. Inder Regel ist eine Kartendarstellung zweckmäßig.  

Das Ergebnis ist als schriftlicher Bericht (Defizitanalyse) in Form einer Zuordnung der 
Kenntnisdefizite zu den Verdachtsflächen zu dokumentieren. Auf dieser Grundlage 
sind Empfehlungen zur weiteren Vorgehensweise zu geben. Eine Aussage zu den Un-
sicherheiten der Kostenprognose ist daraus abzuleiten.  

Sind die vorhandenen Daten nach Art und Umfang für eine gutachterliche Einschät-
zung der schadstoffbedingten Mängel in der geforderten Genauigkeit nicht geeignet, 
sind ein angemessenes Untersuchungskonzept zu erstellen und Erkundungen des 
Untergrundes und seiner stofflichen Belastungssituation zu empfehlen. Entsprechend 
geltender gesetzlicher Bestimmungen ist ggf. die Einbeziehung zuständiger Behörden 
(z.B. untere Abfallbehörde, Umweltbehörde, Wasserbehörde u.a.) notwendig bzw. an-
zuraten. 

Auf Basis der ermittelten Daten bestimmt der Umweltsachverständige das monetäre 
Äquivalent der ökologischen Lasten zum Stichtag. Dabei ist auch die Qualität der Da-
tengrundlage darzustellen (z.B. Erkundungsmaßnahmen: Ausführung nach dem Stand 
der Technik, Gerichtsverwertbarkeit der Ergebnisse und Verbindlichkeit der gutachterli-
chen Aussagen z.B. Genauigkeit der Kalkulation, Wahrscheinlichkeit des Inanspruch-
nahmerisikos u.a.).  

Der methodische Ablauf zur Monetarisierung ökologischer Lasten ist zusammenfas-
send in Abbildung 1.2 dargestellt. 
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Die stichtagsbezogenen Ergebnisse der Ermittlungen des Umweltsachverständigen 
sind nachvollziehbar und plausibel darzustellen. Essentielle Bestandteile der Einschät-
zung sind die Angaben über die 

a) Schadstoffquelle (Verursacher, Schadensereignis, Eintragsgebiet, Ausbreitungs-
pfade, Exposition der Schutzgüter), 

b) Szenario (z.B. Autohof, Wohnbebauung, Entsiegelungsfläche; usw.), planungs-
rechtliche Grundlagen, 

c) Bewertungskriterien (z.B. Richtwerte der BBodSchV, LAGA usw.),  

d) Klassifizierung, Abgrenzung und Herstellung des Objektbezugs (Untergrund, Ge-
bäude und Anlagen), 

e) Maßnahmen und Zeitfaktor (z.B. Genehmigungsverfahren, Dauer, Nachsorge 
usw.), 

f) generelle und besondere rechtliche Regelungen zur Maßnahmendurchführung 
(z.B. Andienungspflichten, Informationspflichten, Bauherrenaufgaben usw.), 

g) Kostenermittlung (Mengenangaben mit Genauigkeitsgrad, Preis usw.). 

Bei der Konkretisierung der Risiken sind neben den einschlägigen umweltrechtlichen 
Regelungen zu Gefahrenlagen auch zivilrechtliche Ansprüche und sich aus Genehmi-
gungsanforderungen ergebende Auflagen zu berücksichtigen.  

Abb. 1.2: Methodik der Monetarisierung ökologischer Lasten durch Umweltsachverständige 
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Achtung : 

Veränderungen der Angaben in a) bis f) führen zum T eil zu sehr erhebli-
chen qualitativen und quantitativen Abweichungen in  der Kostenermittlung 
(g). Die Einbeziehung ökologischer Lasten in die Gr undstücksbewertung 
ist kompatibel, wenn der Stichtag für die Monetaris ierung ökologischer 
Lasten und der Stichtag für die Verkehrswertermittl ung aufeinander abge-
stimmt sind.  

Prinzipiell gilt für den Umweltsachverständigen, dass die Bewertung und Monetarisie-
rung nach dem vom Grundstückssachverständigen vorgegebenen Nutzungsszenario 
(zum Stichtag) vorzunehmen ist. Die Verwendung allgemeiner „Richtwerte“ für Sanie-
rungs- und Entsorgungsmaßnahmen oder die Annahme „branchentypischer Belas-
tungssituationen“ ohne Berücksichtigung der individuellen Grundstückssituation ist als 
gute fachliche Praxis abzulehnen, weil damit große Fehlbewertungen verbunden sein 
können. 

Die Monetarisierung muss ggf. auf mehrere Nutzungsvarianten bezogen werden, wenn 
der Umgang mit den ökologischen Lasten erhebliche Einflüsse auf die Wirtschaftlich-
keit der künftigen Grundstücksnutzung haben kann. Bei der Ableitung der monetären 
Beträge ist systematisch vorzugehen und klar zwischen den von ökologischen Lasten 
betroffenen Grundstücksteilen als auch jeweils zwischen den rechtlichen Anknüp-
fungspunkten zu differenzieren.  

Auf der Grundlage der Bewertung des Umweltsachverständigen werden die zum 
Stichtag bestehenden Verpflichtungen und Mängel monetarisiert. Die Bewertung des 
Umweltsachverständigen wird in der Regel in die behördliche Entscheidungsfindung zu 
Gefahrenfeststellungen einbezogen.  

Die präzise Klassifizierung und Zuordnung der unmittelbaren Verpflichtung (Inan-
spruchnahmerisiko) ist vor allem für den Eigentümer des Grundstücks von Bedeutung. 
Unabhängig von den Möglichkeiten der Haftungen Dritter und finanzieller Förderungs-
möglichkeiten ist der Eigentümer immer Betroffener. Das heißt, er hat Maßnahmen zu 
dulden und/oder durchzuführen und/oder zu finanzieren. Die monetären Äquivalente 
für ein Inanspruchnahmerisiko (unmittelbare Behebungspflicht insbesondere Maßnah-
men zur Gefahrenabwehr und -erkundung sowie Abfallentsorgung) sind rückstellungs-
fähig. 

Demgegenüber werden die potenziellen Pflichten auf Grund ökologischer Belastungen 
erst im Zusammenhang mit der künftigen Nutzung wirksam. 

Eine Übersicht der potenziellen Einflussfaktoren auf die Monetarisieru ng enthält 
Abbildung 1.3.  
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Abb. 1.3: Potenzielle Einflussfaktoren auf die Mone tarisierung  

1.5 Zuordnung ökologischer Lasten bzw. Risiken 

Prinzipiell ist bei der Monetarisierung der ökologischen Risiken eine detaillierte Be-
gründung aller Kosten notwendig. Insbesondere ist zu beachten, dass Gefahrenab-
wehr-, Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen oft auch Bestandteile enthalten kön-
nen, die ohnehin z.B. bei Baugrundvorbereitung, Rückbau, Grundstückserschließung 
notwendig werden. Eine Doppelbewertung dieser Aufwendungen ist auszuschließen. 
Durch den Umweltsachverständigen sind nur die Mehraufwendungen auf Grund ökolo-
gischer Lasten zu erfassen. 

Das setzt voraus, dass der Umweltsachverständige nicht nur umfänglich über den Auf-
trag des Grundstückssachverständigen informiert ist, sondern auch Kenntnisse über 
Bau- und Planungskosten hat. Der Austausch von Basisdaten und Rechercheergeb-
nisse zwischen Grundstückssachverständigen und Umweltsachverständigen ist daher 
zwingend notwendig. 

Die Ermittlung des monetären Risikos ist prinzipiell wie in Gliederungspunkt 4 ausge-
führt nur über die Erstellung eines aussagefähigen Mengengerüstes möglich. Aus-
schlaggebend für die Kostentragungspflicht im Rahmen des Inanspruchnahmerisikos 
durch den Eigentümer oder von Dritten sind insbesondere die Aussagen des Umwelt-
sachverständigen zu der Schadstoffquelle (Verursacher, Schadensereignis, Eintrags-
gebiet, Ausbreitungspfade, Exposition der Schutzgüter). 

Entscheidend über den zeitlichen Rahmen des wirksamen Einflusses der ökologischen 
Belastungen, abgesehen vom merkantilen Minderwert, sind insbesondere die Aussa-
gen des Umweltsachverständigen zu Maßnahmen und deren Zeitfaktor (z.B. Geneh-
migungsverfahren, Dauer, Nachsorgepflichten usw.). 
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1.6 Einbeziehung ökologischer Lasten in ein Verkehr swertgutachten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Standardfall für die Vorgehensweise bei der Bewertung eines Grundstücks mit 
vornutzungsbedingten ökologischen Lasten ist in Abbildung 1.4 dargestellt. Dement-
sprechend ist nach Beauftragung einer Grundstücksbewertung durch den Grund-
stückssachverständigen nach Prüfung der Unterlagen das Defizit an Informationen 
gemäß Checkliste 1. Teil (Anlage 2) vorzugehen. Der Auftraggeber sollte dem Werter-

Wertermittlung wird beauftragt 

Vorprüfung  
vornutzungsbedingte ökologische 
Lasten entsprechend Checkliste 

�  „gute fachliche Praxis“ 
�  Nachvollziehbarkeit  
�  Haftungsausschluss 

kein Verdacht 

„normale“ Wertermittlung 

Verdacht bzw. konkrete Hinweise 

Empfehlung Einbeziehung USV 

Beauftragung USV 

Übergabe der Kosten je 
Szenarium an WE 

Aufgabe WE: 
·  Auswahl Nutzungsart-Kosten-Szenarium für Wertfindung  
·  Entscheidung über marktübliches Risiko bzgl. vornutzungs-

bedingter ökologischer Lasten am konkreten Standort  
·  Konsequenz:  

�  bei hoher Unsicherheitsspanne evtl. hoher 
Risikoabschlag 

�  zur Reduzierung der Unsicherheit vertiefende 
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�  Kostenermittlung für Szenarien 

·  Auswertung vorhandener Unterlagen 
·  Abarbeiten Checkliste  
·  Abschätzung Unsicherheitsspanne 
·  ggf. Untersuchungsbedarf für 

höhere Genauigkeitsstufe  

AG-Entscheidung:  
keine Einbeziehung USV 

Formulierung Haftungs-
ausschluss durch WE 

Weitere Betrachtung 
entfällt, da keine „gute 
fachliche Praxis“ 

Abb. 1.4:  Methodisches Vorgehen zur Bewertung eines Grundstüc ks mit 
vornutzungsbedingten ökologischen Lasten (Standardf all) 
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mittler („WE“) insbesondere alle Basisdaten (siehe unter Gliederungspunkt 5) zur Ver-
fügung stellen bzw. der Wertermittler muss diese einfordern. 

Im Falle hinreichender Hinweise auf ökologische Lasten, die einer monetären Bewer-
tung bedürfen (Risiko zur Feststellung des Zustandes und der Wertverhältnisse gemäß 
§ 5 WertV), ist zu empfehlen, dass der Auftraggeber an die zuständige Behörde ein 
Auskunftsersuchen bezüglich der Erfassung des Wertermittlungsobjektes stellt. Gemäß 
UIG § 4 besteht eine Auskunftspflicht, so nicht Beschränkungen gemäß §§ 7 und 8 des 
vorgenannten Gesetzes bestehen (Beschränkungen des Anspruches auf freien Zu-
gang von Informationen über die Umwelt zum Schutz öffentlicher oder privater Be-
lange). 

Ist ein Verdacht auf mögliche, nicht bekannte ökologische Mängel gegeben, muss dem 
Auftraggeber der Bewertung vom Sachverständigen für Wertermittlung nahe gelegt 
werden, einen Umweltsachverständigen (z.B. nach § 18 BBodSchG) mit der Einschät-
zung der ökologischen Belastungen zu beauftragen. Die Aufwendungen dazu können 
ggf. sowohl zeitlich als auch monetär erheblich sein. Allein der Auftraggeber kann über 
die Angemessenheit der Einbeziehung der fachlichen Recherche und ggf. Erkundung 
entscheiden. 

Durch den Umweltsachverständigen („USV“) sind Herrichtungskosten (siehe auch Ab-
satz 1 unter Gliederungspunkt 5) auszuklammern und außerdem nur solche Kosten in 
Ansatz zu bringen, die in der Folge ökologischer Belastungen entstehen. Beispiels-
weise fallen für Erdaushub, Rückbau von Anlagen und Bausubstanz generell Kosten 
an („Sowieso-Kosten“). Erst in dem Fall, wenn Materialien mit Schadstoffen belastet 
sind, entstehen z.B. Mehraufwendungen für 

·  Sanierungs- oder Sicherungsmaßnahmen, 

·  fachliche Begleitung und Dokumentation, 

·  Nachweispflichten, 

·  erhöhte Entsorgungskosten, 

·  Gebühren, 

·  Arbeitsschutzmaßnahmen u.a.  

Speziell Mehraufwendungen sind durch den Umweltsachverständigen zu ermitteln und 
zu begründen. Kosten, die bei der künftigen Grundstücksnutzung auch ohne Vorhan-
densein ökologischer Lasten entstehen würden, sind in der Monetarisierung nicht zu 
berücksichtigen, weil sie auch im gewöhnlichen Umgang mit Grundstücken zu unter-
stellen sind und deshalb regelmäßig im Grundstückswert bereits berücksichtigt sind. 

Wertminderungen außerhalb des kontaminationsbedingten Risikos sind nicht durch 
den Umweltsachverständigen zu berücksichtigen, z.B. bodenmechanisch ungünstige 
Baugrundverhältnisse. Investitionsmaßnahmen und Maßnahmen zur Sanierung weisen 
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i.d.R. gegenseitige Synergieeffekte auf. Deshalb ist eine Abstimmung zwischen Grund-
stückssachverständigen und Umweltsachverständigen zu empfehlen. 

Die Kostenermittlung für das Inanspruchnahme- und das Investitionsrisiko durch den 
Umweltsachverständigen hat nachvollziehbar auf der Grundlage der zum Stichtag 

·  marktüblichen Preise,  

·  genehmigungsfähiger Maßnahme(n) und  

·  der wirtschaftlich optimalen Lösung 

zu erfolgen.  

Die Erstellung einer standardisierten Form des Ergebnisses der Monetarisierung der 
ökologischen Lasten durch den Umweltsachverständigen (in Form eines Berichtes) 
wird empfohlen.  
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Teil 2 

2 Standortbeschreibung und -einstufung 

2.1 Vorbemerkung  

Die Schnittstelle zwischen Grundstückssachverständigen und Umweltsachverständi-
gen wurde in Teil 1 dieser Arbeitshilfe beschrieben. Die Notwendigkeit der interdiszipli-
nären Zusammenarbeit richtet sich nach dem Inanspruchnahme- und/oder Investitions-
risiko respektive Nutzbarkeitsrisiko1. Oberirdisch sichtbare und nachweisbare ökologi-
sche Mängel sind i.d.R. hinreichend erfassbar bzw. nachweisbar. Verunreinigungen 
des Untergrundes jedoch, die zu schädlichen Bodenveränderungen bzw. Verunreini-
gungen des Grundwassers geführt haben, können auf Grund ihrer Komplexität nicht 
ohne weiteres bewertet werden.  

Schädliche Bodenverunreinigungen sind  

·  nicht immer offensichtlich für Eigentümer, Sachverständige oder Nutzer, 

·  nicht zwingend vorhanden, 

·  mitunter die Nutzung einschränkend, 

·  oft mittel- oder unmittelbar kostenträchtig, 

·  möglicherweise die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdend, 

·  in jedem Einzelfall im Kontext mehrerer objekt- und projektspezifischer Sachver-
halte zu bewerten, 

·  u.U. bezüglich ihres merkantilen Einflusses auf den Grundstückswert relevant. 

Die Erheblichkeit der Risiken ist nicht immer durch einfache Betrachtung abschätzbar. 
Die Ermittlung der Kosten ist zudem zeitaufwendig und erfordert spezielle Fachkennt-
nisse und Erfahrungen. Auch ist nicht ohne weiteres ersichtlich, ob die Einschaltung 
eines Umweltsachverständigen im jeweiligen Einzelfall erforderlich sein wird.  

Um dem Wertermittler, Bilanzierungsverantwortlichen, Planer oder Standortentwickler 
eine nachvollziehbare Methode an die Hand zu geben, wann ein Umweltsachverstän-
diger hinzugezogen werden sollte, wurde ein System zur Recherche, Standortbe-
schreibung und Standorteinstufung entwickelt. Die wesentlichen Einflussfaktoren im 
Falle schädlicher Bodenveränderungen werden durch Zahlen quantifiziert, formalisiert 
und nach einem einheitlichen Term ausgewertet. Das Ergebnis einer Anwendung des 
Systems ist eine durch einen nachvollziehbar gestalteten Prozess ermittelte Aussage 
zum weiteren Handlungsbedarf bezüglich fachspezifisch notwendiger Einschätzung 
vorhandener oder vermuteter Risiken durch ökologische Belastungen. 

Die nun vorliegende Methodik soll als Arbeitshilfe für „Nichtfachleute des Altlastenfa-
ches“ eine Entscheidungshilfe bieten, ob und wie mit einem vorgenutzten Grundstück 

                                                
1 siehe Begriffsbestimmungen in Teil 1, Punkt 2 
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umgegangen werden soll. Dazu soll die Methodik die Entscheidungssicherheit erhö-
hen, ohne weitere Untersuchung mit einer Fläche umzugehen oder anderenfalls einen 
fundierten Untersuchungsauftrag auszulösen. Selbstverständlich kann diese Arbeits-
hilfe selbst nicht eine Untersuchung auf Umweltdefizite ersetzen, soll aber gleichzeitig 
Hinweise zur Auftragsformulierung und zu Untersuchungskosten bieten. 

2.2 Begriffsbestimmungen 

Um abweichende Interpretationen von Begriffen aus den Sachbereichen von Grund-
stückssachverständigen und Umweltsachverständigen zu vermeiden, sind nachfolgend 
einige Begriffe definiert (ausgespart sind diejenigen, die bereits bei im Teil 1 Grundla-
gen erfasst wurden): 

Behandlungs- und Beseitigungskosten  sind hier die Gesamtheit aller Kosten für die 
Untergrunduntersuchung, Baufeldfreimachung und Tiefenenttrümmerung, Sicherheits-
maßnahmen, Entsorgung von Bodenaushub und Bausubstanz mit schädlichen Verun-
reinigungen und Kosten für Grundwasserhaltung bei schädlichen Bodenveränderun-
gen. Sonstige Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen sind nicht in die Berechnung 
einbezogen. 

Die Grundflächenzahl 2 gibt an, wie viel Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter 
Grundstücksfläche von baulichen Anlagen überdeckt werden darf. Dazu gehören auch 
u.a. Stellplätze und Garagen. Sie wird in der Baunutzungsverordnung als Dezimalzahl 
im Tool 2 als Prozentzahl angegeben. 

Die Umgebung  eines Grundstückes sind die angrenzenden Flächen und das mit ihm 
rechtlich im Zusammenhang stehende Baugebiet3 als Gesamtheit. Unmittelbar angren-
zende oder beeinflusste Baugebiete anderer Nutzungsart sind inbegriffen. 

Wirkungspfad  im Sinne der Bundes-Bodenschutzverordnung ist der Weg eines 
Schadstoffes von der Schadstoffquelle bis zum Ort einer möglichen Wirkung auf ein 
Schutzgut4. Die Sensibilität des jeweiligen Schutzgutes wird innerhalb des jeweiligen 
Wirkungspfades nutzungsabhängig berücksichtigt. Für den Wirkungspfad Boden – –
Mensch ist dabei zwischen Kinderspielflächen/Wohngebiet, Park- und Freizeitanlagen 
sowie Industrie- und Gewerbegrundstücken zu unterscheiden.  

2.3 Entscheidungs- und Informationsabfrage 

2.3.1 Anwendungsbereiche 

An der Schnittstelle zwischen Grundstückssachverständigen und Umweltsachverstän-
digen bei ökologischen Lasten soll die Frage beantwortet werden: Wann liegen über-
haupt Anhaltspunkte für schädliche Bodenveränderungen in den Wert des Grundstücks 
wesentlich beeinflussender Größenordnung vor und wie umfänglich sind diese? Dazu 

                                                
2 siehe Baunutzungsverordnung § 19 
3 siehe Baunutzungsverordnung § 1 ff 
4 siehe Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung § 2 
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wurden mittels logischer Betrachtung die Faktoren miteinander verknüpft, die einen 
hinreichenden Verdacht begründen bzw. Umfang der Schätzungen darstellen. Zur 
standardisierten Ermittlung der Faktoren in Summe, die eine Rechtfertigung zur Er-
mittlung weiterer umweltrelevanter Daten geben, sind nur die wesentlichen und allge-
mein zugänglichen Daten einer Liegenschaft notwendig. Zum Zwecke der Optimierung 
der Entscheidungsfindung wird eine Vorklassifizierung des Risikos nicht erkundeter 
bzw. bekannter nicht bewerteter ökologischer Lasten vorgenommen. 

Die Methodik (und die hierzu vorhandene Software) kann überall da angewandt wer-
den, wo die Datenlage die begründete Entscheidung zur Einbeziehung eines Umwelt-
sachverständigen nicht eindeutig beantwortet. Sie kann angewandt werden, wenn die 
üblichen planerischen Daten vorliegen. 

Anwendbar ist die Software für Standorte, auf denen gewerbliche oder industrielle Nut-
zungen vorliegen oder vorlagen für Fragen der Wertermittlung, Standortentwicklung 
bzw. Umnutzung oder Umwidmung von Flächen. In die Auswahl genommen sind sol-
che Branchen und Verdachtsflächen, die in der Praxis immer wieder anzutreffen sind 
und für die im Zuge der Flächenverwertung Erfahrungswerte vorliegen. 

Es wurden Nutzungsgruppen gebildet, die als „Branchen“ wie folgt formuliert wurden: 

1. Agrarhandel/Vertrieb und Lagerung von Dünge-/Pflanzenschutzmitteln 

2. Bauschuttablagerungen/ innerstädtische Bereiche mit Auffüllungshorizonten 

3. Chemische Reinigungen 

4. Farben- und Lackherstellung sowie -verarbeitung (Lackierereien) 

5. Galvaniken 

6. Gaswerksstandorte, Eigengaserzeugung, Teerverarbeitung 

7. Glasindustrie 

8. Hausmüllablagerungen 

9. Holzverarbeitung 

10. Leder-/Pelzindustrie 

11. Metallbearbeitung, Autowerkstätten etc. 

12. Mineralölverarbeitung/-lagerung (einschließlich Altöl und Schrottverwertung) 

13. Pharma-/Chemieindustrie 

14. Tankstellen 

15. Textilindustrie (Webereien, Spinnereien, Färbereien) 

Großstandorte, Bergbaugebiete (einschließlich unter Bergrecht stehende Areale) und 
Kampfmittelbelastungen sind in jedem Falle einer Einzelbewertung zu unterziehen. Bei 
Großstandorten und unter Bergrecht stehenden Arealen unterliegen die Betreiber um-
fangreichen Pflichten, über die der vorbeugende Schutz und Maßnahmen zur Sanie-
rung durchgesetzt werden sollen. Die Einschaltung von Umweltsachverständigen ist 
dabei generell erforderlich und allgemeine Praxis. 
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2.3.2 Beschreibung der Entscheidungs- und Informati onsabfrage 

Als Hauptleistung wird hier die Erstellung einer nachvollziehbar ermittelten Handlungs-
empfehlung angeboten. Die Quantifizierung der wesentlichen Einflussfaktoren ermög-
licht, über einen Term die Entscheidung zu errechnen, also eine Objektivierung vorzu-
nehmen. 

Wesentlich für die Ermittlung des Berechnungsganges ist die Frage nach  

1. öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen (Gefahrenabwehr), 

2. privatrechtlichen Verpflichtungen oder Rechten (z.B. gegenüber Nachbarn),  

3. investitionsbedingten finanziellen Risiken (z.B. bei der Herrichtung des Grund-
stücks).  

Es gibt eine Vielzahl von Informationen und Erfahrungen aus der Erkundung, Sanie-
rung und Entwicklung von Flächen mit ökologischen Mängeln. Die Recherche und Se-
lektion relevanter Daten und vergleichbarer Sachverhalte ist oft aufwändig und ohne 
einschlägige Vorkenntnisse und Erfahrungen mit sehr großen Unsicherheiten behaftet. 

Bekannt und i.d.R. leicht zugänglich sind die Informationen über 

·  die Art der Vornutzung (Branche), 

·  die Größe der betrachteten Gesamtfläche,  

·  die Größe aller Verdachtsflächen5, 

·  die Position in der Gesamtfläche,  

·  die Dauer der Nutzung bzw. Vornutzung und  

·  Hinweise auf Schadstoffeintrag, 

im Folgenden Eckdaten genannt.  

Unter Verwendung dieser Eckdaten wird mittels des vorliegenden Recherchesystems 
mit seinen quantifizierten Ergebnissen und rechnerischen Verknüpfungen eine Emp-
fehlung für den Regelfall erarbeitet. Die Dauer der Nutzung bzw. Vornutzung wird vom 
aktuellen Zeitpunkt an bis zu deren Anbeginn aus datentechnischen Gründen gerech-
net. 

Die Zeit und Dauer der Nutzung werden unter der Annahme gesetzeskonformer Nut-
zung der zu bewertenden Flächen betrachtet. Im Wesentlichen wurden in den Jahren 
zwischen 1970 bis 1980 gesetzliche Regelungen sowohl auf dem Gebiet der Bundes-
republik als auch für die DDR (wenn auch in unterschiedlichen Qualitäten und Verbind-
lichkeiten) getroffen, die den Betreibern von Anlagen Vorsorgepflichten auferlegen. Es 
wird davon ausgegangen, dass insbesondere Verunreinigungen des Untergrundes und 
der Bausubstanz bis zu diesem Zeitpunkt zu besorgen sind. Für Stichtage der Jahre 
nach 1980 ändert sich die Aussage zur Umweltrelevanz bezüglich der Dauer der Nut-

                                                
5 Gewerbliche Nutzung, bei der Emissionen von Schadstoffen nicht ausgeschlossen sind 
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zung nicht, es sei denn, es ergeben sich Hinweise auf Schadstoffeinträge aus der Zeit 
nach 1980. 

Alle anderen Eckdaten (Größe der Gesamt- und Verdachtsflächen, Lageverhältnisse 
innerhalb und zu Flächen Dritter) müssen auf den Stichtag der Bewertung bezogen 
eingegeben werden. Damit ist der Bezug zum Stichtag hergestellt. 

Die Datei kann ohne spezifische Vorkenntnisse des Nutzers angewendet werden. Der 
Nutzer der Datei arbeitet aktiv mit einem Arbeitsblatt. Er kann unterstützende Informa-
tionen von drei weiteren Blättern über Hyperlinks abfragen und die Berechnung des 
Abfrageergebnisses auf dem fünften Blatt verfolgen. 

Prinzipiell sind vier Antworten möglich: 

�  keine Verdachtshinweise (damit keine weitere Anwendung der Methodik) 

�  Recherche empfohlen:  Das heißt, Schadstoffeinträge in den Untergrund sind nicht 
auszuschließen. Hinweise auf Verunreinigungen sind im konkreten Fall nicht deut-
lich erkennbar. Eine Überprüfung der Datenlage6 und nach Augenschein sollte 
erfolgen. Die Einschätzung des monetären Risikos wird empfohlen. Die Einschal-
tung eines Umweltsachverständigen ist nicht zwingend erforderlich. 

�  Erkundung durch einen Sachverständigen empfohlen: Das heißt, es gibt deutli-
che Hinweise auf Beeinträchtigungen des Untergrundes, die zu Nutzungsein-
schränkungen und erhöhten Aufwendungen im Falle von Maßnahmen im Unterg-
rund führen. Die Überprüfung der Datenlage und ggf. Erkundungen des Untergrun-
des durch einen Umweltsachverständigen sind dringend zu raten. Das monetäre 
Risiko ist offensichtlich und abzuschätzen. 

�  Erkundung durch einen Sachverständigen geboten, wei l Gefahrenbewertung 
erforderlich: Das heißt, es gibt deutliche Hinweise auf öffentlich-rechtliche (Polizei- 
und Ordnungsrecht) oder privatrechtliche Verpflichtungen. Erhöhte Kosten für 
Maßnahmen im Bereich des Untergrundes sind wahrscheinlich. Das Inanspruch-
nahmerisiko auf Grund von schädlichen Bodenveränderungen seitens Dritter kann 
nicht ausgeschlossen werden.  

Anzumerken ist dabei, dass die Unterscheidung bei der Einbeziehung eines Sachver-
ständigen in Abhängigkeit des Aspektes der Gefahrenabwehr in der Regel nicht den 
entscheidenden Einfluss auf die Bewertung des Grundstücks darstellt.  

Als Informationen werden, außer den Kurzcharakteristiken in Schlagworten (typische 
Situation, charakteristische Kontaminationen, stoffspezifisches Ausbreitungspotenzial, 
Gefährdungsart, Transferpfade, typische Kostenfaktoren) folgende Zusammenstellun-
gen angeboten: 

·  eine Gegenüberstellung der Art und des Maßes der Nutzung nach den allgemei-
nen Vorschriften für Bauflächen und Baugebiete gemäß § 1 BauNVO unter Nen-

                                                
6 Die Datenlage umfasst die Unterlagen des Auftraggebers, Eintragungen in sog. Altlastenkataster, 
Erkenntnisse der zuständigen unteren Behörden. 
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nung der Obergrenzen für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung 
gemäß § 17 BauNVO bzw. den möglichen Nutzungsarten gemäß Anhang 2 der 
Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV), 

·  Prüf- und Maßnahmewerte gemäß Anhang 2 der BBodSchV (übersichtlich sind 
Erklärungen und Anmerkungen der vorgenannten Verordnung beigefügt, so dass 
die aufgeführten Schadstoffkonzentrationen im Kontext bei geringer Sachkennt-
nis inhaltlich zu speziellen Fragestellungen zugeordnet werden können), 

·  Die tabellarische Nachverfolgung zur Berechnung des Empfehlungsergebnisses, 
das über einen Term erfasst und ausgewertet wird. 

Zur Verdeutlichung des Aufbaus der Gesamtdatei ist die Abb. 2.1 eingefügt. Die fünf 
Blätter der Excel-Datei sind hier als Ebenen dargestellt. Die Funktion der einzelnen 
Blätter ist in den Kanten eingetragen. Die Inhalte der Tabellen sind auf den Ebenen, so 
wie sie in Tabellenform in den einzelnen Blättern zu finden sind, dargestellt. Die Pfeile 
zeigen an, zwischen welchen Blätter Verknüpfungen in Form von Hyperlinks bestehen. 

 

 
Abb. 2.1:  Aufbau der Excel-Datei 

2.3.3 Abfrage der Entscheidungs- und Handlungsempfe hlung 

In vielen Branchen werden gleiche oder ähnliche Roh-, Zuschlags- oder Ausgangs-
stoffe sowie Betriebsmittel verwendet. Die Eigenschaften dieser Ausgangsmaterialien 
ändern sich nicht. Nur im Falle des Wechsels der Technologie werden neue Materia-
lien eingeführt. Ebenso bekannt sind die Produkte einer Branche.  

Anhand dieser allgemein bekannten Daten definieren sich je Nutzungsgruppe (Bran-
chen) typische Schadensbilder. Diese sind nicht nur technologisch bedingt, sie verän-

Tabelle zur Berechnung (Blatt 5) 

Stoffl. 
Relevanz  

Gesamt-/ 
Verdachtsfl.  

Größe d. 
Verdachtsfl.  

Stoffliche 
Immission 

Lage  
der Fläche 

Informationstabelle (Blatt 4): Prüf- und Maßnahmewe rte 

Informationstabelle (Blatt 3): Branchen 

Typische 
Kosten 

Typische 
Situat ion  

Charakteristische 
Kontaminationen  

Ausbreitungspotenzial 
     /Gefährdungsart  

Transferpfade 

Informationstabelle (Blatt 2): BauNVO 

Art  und Maß 
der baul. Nutzung  

Gegenüberstellung   Nutzungarten  
nach BBodSchV  

 Eingangstabelle (Blatt1): Handlungsempfehlung 

Branche Flächengrößen Schadstoffeintrag Nutzungsdau er Lage  Handlungsempfehlung 

Sensible Nutzung Gewerbliche Nutzung Wirkungspfade und Altlasten 

Nutzungsdauer 

H
y
p
e
r 
l 
i 
n
k 

H 
Y 
P 
E 
R 
l 
i 
n 

H
y
p
e
r 
l 
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Punkte  
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dern sich auch z.B. in Abhängigkeit von der Zeit. Grundsätzlich werden nur die bran-
chentypischen Schadensbilder in die Betrachtung einbezogen. 

Die Vorgehensweise zur Standorteinstufung ist in Anlage 3 (Ablaufschema) dargestellt. 

Nach der Datenerhebung wird in der Eingangstabelle die jeweilige Branche ausgewählt 
und dann die Eckdaten eingefügt. Die Empfehlung ergibt sich aus der Berechnungsta-
belle. Ein Berechnungsbeispiel stellt sich folgender Maßen dar (Abb. 2.2 und 2.3): 

 

Abb. 2.2:  Beispiel einer 5.000 m² großen Fläche, in deren zentralem Bereich sich eine 
2.000 m² große Verdachtsfläche befindet und die 50 Jahre durch einen Pflanzen-
schutzhandelsbetrieb genutzt wurde. Es gibt Hinweise auf Einträge von Schad-
stoffen in den Untergrund. 

 

Abb. 2.3:  Berechnungstabelle  (für Beispiel aus Abb. 2.2) 

Um eine formalisierte Betrachtung einer Fläche vornehmen zu können, ist es notwen-
dig, die wesentlichen Einflussgrößen zu formulieren. Für die Erstellung des Terms 
wurden sechs Faktoren festgelegt, die in den folgenden Ausführungen beschrieben 
werden. 

Es kann nie mit Sicherheit ausgeschlossen werden, dass es beim Umgang mit den 
Stoffen zu Havarien oder Verlusten bei deren Handhabung kommt. Je länger die Dauer 
der Nutzung, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit von Immissionen in den Unter-
grund oder die Bausubstanz. Auch hat sich die Kenntnis über Stoffeigenschaften stetig 
erweitert und es sind im Bereich des Umweltrechts Regelungen zur Vorsorge getroffen 
worden, die in den meisten Fällen in den 70-er Jahren des vorigen Jahrhunderts vor-
genommen wurden. Deshalb wird angenommen: 
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1. Je länger eine gewerbliche Nutzung andauert, umso größer sind die Einflüsse auf 
den Untergrund und die Bausubstanz. Das gilt insbesondere für den Zeitraum vor 
Inkrafttreten der die Branche betreffenden umweltrechtlichen Regelungen. Die 
Dauer der gewerblichen Nutzung wird als erster Faktor gewertet. 

Für jedes Gewerbe werden Mindestgrößen an Flächen benötigt. Im Laufe der wirt-
schaftlichen Entwicklung haben sich Durchschnittswerte für Gewerbestandorte heraus-
gebildet. Da davon ausgegangen werden kann, dass auf großen Standorten größere 
Mengen an Stoffen umgesetzt werden und damit auch größere Havarien und Handha-
bungsverluste möglich sind, wird angenommen: 

2. Kleine gewerblich genutzte Areale bergen an sich oft ein kleineres Gefährdungs-
potenzial als große gewerblich genutzte Flächen (Verdachtsflächen). Die Größe der 
Gesamtheit der Verdachtsflächen wird als zweiter Faktor gewertet. 

Sowohl auf größeren als auch kleineren Standorten spielt die Frage nach der Beein-
flussung durch Nachbarflächen eine Rolle. Um dieser Problematik gerecht zu werden, 
wurde die Lage der Verdachtfläche(n) berücksichtigt: 

3. Peripher gelegene Flächen werden im Vergleich zu zentral gelegenen in der 
Bewertung stärker gewichtet. Die Lage der Verdachtsflächen geht als dritter Faktor 
in die Bewertung ein. 

Veranlassung zu einem Handlungsbedarf sind immer Hinweise auf Schadstoffeinträge. 
Liegt der Stichtag der Bewertung vor dem Schadstoffeintrag, ist der Schadstoffeintrag 
nicht zu berücksichtigen. Im Falle, dass das Alter des Schadstoffeintrages nicht be-
kannt ist, sollte die Frage nach einem Eintrag von Schadstoffen (Kontaminationen) mit 
„ja“ beantwortet werden. In der überwiegenden Zahl rechtfertigen Kontaminationen 
eine fachkompetente Beurteilung der ökologischen Lasten.  

4. Hinweise auf den Schadstoffeintrag begründen an sich eine Einschätzung durch ei-
nen Umweltsachverständigen. Sie sind als vierter Faktor in die Bewertung einge-
gangen. 

Bei jeglicher gewerblichen Nutzung kann der Fall vorliegen, dass der Produktions-
standort nicht alle Flächen umfasst oder sich über die zu betrachtende Fläche hinaus 
erstreckt hat. Um diese Möglichkeiten in die Gesamtbetrachtung einzubeziehen, wird 
postuliert: 

5. Der Einfluss einer Teilfläche relativiert sich mit seiner Größe. Deshalb wurde das 
Verhältnis zwischen Verdachtsflächen zur Gesamtfläche als fünfter Faktor gewer-
tet. 

Da die Eigenschaften der Schadstoffe sehr unterschiedlich sind, ist die Wahrschein-
lichkeit der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung differenziert zu be-
werten. Es erscheint zur weiteren Relativierung der Einschätzung ein weiterer Faktor 
notwendig, der dieser Problematik Rechnung trägt: 

6. Es wurde ein Faktor für die stoffliche Relevanz als sechster Faktor in den Term ein-
gefügt. 
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In die Systematik der Bewertung werden damit nur Faktoren mit direktem Bezug zur 
Fläche oder Vornutzung einbezogen. Eigentums-, kommunal- oder landesrechtliche 
Differenzierungen sind ebenso wie Fragen der Verpflichtungen gegenwärtiger oder frü-
herer Betreiber nicht berücksichtigt worden. 

Als additive Faktoren sind also 

1. die Größe der unmittelbar gewerblich genutzten Fläche  

2. Schadstoffeintrag (ja bzw. nicht bekannt oder nein) 

3. Lage (zentral, dezentral oder peripher) 

4. Dauer der Nutzung 

als relativierende Faktoren  

5. das Flächenverhältnis (Fläche direkter gewerblicher Nutzung zu Gesamtfläche) 

6. die stoffliche Relevanz (Einschätzung des Ausbreitungspotenzials abgeleitet von 
den stofflichen Eigenschaften der Schadstoffe).  

in den Term aufgenommen. 

Die vorgenannten Faktoren 1. bis 6. werden durch Zahlen gewichtet, im Folgenden 
„Punkte“ genannt. Weiterhin werden drei Bereiche formuliert. Der obere Bereich ist 
nach oben offen. Die Grenzen sind wie folgt festgelegt und interpretiert: 

�  unter 10.000 Punkten  wird eine Recherche  empfohlen,  

�  über 10.000 Punkten  wird eine Erkundung durch einen Umweltsachverständi-
gen empfohlen und 

�  über 20.000 Punkten  ist eine Erkundung durch einen Umweltsachverständigen 
Gefährdungssituation geboten, weil eine Gefahrenbew ertung erforderlich ist , 
die auch die Einschätzung der erhöhten Kosten beinhaltet. 

Damit spielen die Größe der Fläche, das Potenzial an schädlichen Veränderungen und 
deren Charakter die wesentliche Rolle. Als Daten werden die im Arbeitsblatt genannten 
Angaben (Eckdaten) herangezogen. Die Rechenfelder sind auf dem fünften Blatt der 
Excel-Datei hinterlegt und können durch die Wahl des Blattes oder per Mausklick auf 
das Feld Punkte aufgerufen werden. Je nach Rechenergebnis erscheint die Hand-
lungsempfehlung am jeweiligen Zeilenende. 

Das Ergebnis der Anwendung der Flächeneinstufung ist eine Empfehlung. Die Ent-
scheidung zu einer Einzelfallbewertung durch einen Umweltsachverständigen liegt 
beim Auftraggeber der Wertermittlung. 
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Anlage 4 Eingangstabelle 

1 

 

Gewerbliche Nutzung 
Gesamtfläche 

in m² 
Verdachtsfläche   

( VF) in m² 

Hinweise auf 
Schadstoffeintrag 

nein=1/ja=2 

gewerbliche 
Nutzung in 

Jahren 
Lage der VF*  Punkte 

ökologische Belastungen/ 
monetäre Relevanz 

Agrarhandel/ Herstellung von 
Dünge-/Pflanzenschutzmitteln          

Bauschuttablagerungen/inner-
städtische Bereiche mit Auffül-
lungshorizonten  

        

Chemische Reinigungen  

        

Farben- und Lackherstellung 

        

Galvanik  

        

Gaswerksstandorte, Teerverar-
beitung          

Glasindustrie  

        

Hausmüllablagerungen  

        



Anlage 4 Eingangstabelle 

2 

Gewerbliche Nutzung 
Gesamtfläche 

in m² 
Verdachtsfläche   

( VF) in m² 

Hinweise auf 
Schadstoffeintrag 

nein=1/ja=2 

gewerbliche 
Nutzung in 

Jahren 
Lage der VF*  Punkte 

ökologische Belastungen/ 
monetäre Relevanz 

Holzverarbeitung          

Leder-/Pelzindustrie  

        

Metallbearbeitung, Autowerk-
stätten etc.          

Mineralölverarbeitung/-lage-
rung (einschließlich Altöl und 
Schrottverwertung)  

        

Pharma-/Chemieindustrie  

        

Tankstellen  

        

Textilindustrie (Webereien, 
Spinnereien, Färbereien)          

*Faktor für zentrale Lage = 1; Faktor für dezentrale Lage = 1.000; Faktor für periphere Lage = 5.000  



Anlage 5  Art und Maß der Nutzung nach Baunutzungsv erordnung (BauNVO) und  
Nutzungsarten nach Bundes-Bodenschutz- und Altlaste nverordnung 

 

Nutzung  
Symbol 

Bebauung 
Symbol GRZ 

  mögliche Nutzungsarten nach BBodSchV  
(Wirkundspfad Boden-Mensch) 

FNP 

Wohnbaufläche W 

Kleinsiedlungsgebiet 

WS 0,2 

se
ns

ib
le

 N
ut

zu
ng

 

Kinderspielflächen: Aufenthaltsbereiche für Kinder, die ortsüblich 
zum Spielen genutzt werden, ohne den Spielsand von Sandkästen. 
Amtlich ausgewiesene Kinderspielplätze sind ggf. nach Maßstäben 
des öffentlichen Gesundheitswesens zu bewerten.  

reine Wohngebiete 

WR 0,4 

Wohngebiete: Dem Wohnen dienende Gebiete einschließlich Haus-
gärten oder sonstige Gärten entsprechender Nutzung, auch soweit 
sie nicht im Sinne der Baunutzungsverordnung planungsrechtlich 
dargestellt oder festgesetzt sind, ausgenommen Park- und Freizeit-
anlagen, Kinderspielflächen sowie befestigte Verkehrsflächen.  

allgemeine Wohn-
gebiete 

WA 0,4 

Park- und Freizeitanlagen: Anlagen für soziale, gesundheitliche und 
sportliche Zwecke, insbesondere öffentliche und private Grünanla-
gen sowie unbefestigte Flächen, die regelmäßig zugänglich sind und 
vergleichbar genutzt werden.  

besondere Wohnge-
biete 

WB 0,6 

Ackerbau: Flächen zum Anbau wechselnder Ackerkulturen ein-
schließlich Gemüse und Feldfutter, hierzu zählen auch erwerbsgärt-
nerisch genutzte Flächen.  

gemischte Bauflä-
che 

M 
Dorfgebiete 

MD 0,6 
Nutzgarten: Hausgarten-, Kleingarten- und sonstige Gartenflächen, 
die zum Anbau von Nahrungspflanzen genutzt werden  

Mischgebiete MI 0,6 

  
z.T. sensible Nutzung: Wohn- Einzelhandels-, Bürogebäude, Ver-
gnügungsstätten u. a.  

Kerngebiete MK 1,0 

gewerbliche Bau-
fläche 

G 
Gewerbegebiete GE 0,8 Industrie - und Gewerbegrundstücke : Unbefestigte Flächen von 

Arbeits- und Produktionsstätten, die nur während de r Arbeitszeit ge-
nutzt werden.  

Industriegebiete GI 0,8 

Sonderbaufläche S   SO   sensible Nutzung  
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Branchen typische Situation 
Charakteristische 
Kontaminationen 

Stoffspezifisches Aus-
breitungspotenzial; 

Gefährdungsart 
Transferpfade 

typische Kos-
tenfaktoren 

Agrarhandel/ Herstel-
lung von Dünge-
/Pflanzenschutzmitteln  

Insbesondere ältere Standorte können durch 
Handlingsverluste bei der Lagerung von 
Dünge- und Pflanzenschutzmitteln kontami-
niert sein. Häufig ist speziell die Bausubstanz 
betroffen. Bei Entsorgung von Bausubstanz 
und Erdaushub sind erhöhte Kosten nicht 
auszuschließen.  

Pflanzenschutzmittel,  
(DDT, HCH, Phenole, 
Chlorbenzole), Leitfä-

higkeit 

mittel bis hoch; toxisch, 
stark wassergefährdend 

Boden-Grund-
wasser/ Boden-

Mensch 

Erdaushub, 
Baubegleitung 

Bauschuttablagerungen/ 
innerstädtische Berei-
che mit Auffüllungshori-
zonten  

Innerstädtische Bereiche, die im Zuge der Be-
räumung von Baurestmassen Auffüllungshori-
zonte insbesondere aus dem 2. Weltkrieg 
vorweisen, sind i.d.R. durch die nach ge-
nannten Schadstoffe belastet. Bei Entsorgung 
von Erdaushub sind erhöhte Kosten nicht 
auszuschließen.  

Schwermetalle, Sulfate, 
Mineralölkohlenwas-

serstoffe, polyzyklische 
aromatische Kohlen-

wasserstoffe 

mittel bis hoch;  
z.T. stark wassergefähr-

dend 

Boden-Grund-
wasser, bei di-
rektem Kontakt 
Boden - Mensch 

Baubegleitung, 
Erdaushub  

Chemische Reinigun-
gen  

Durch Handlingsverluste sind insbesondere 
bei älteren Stand-orten Belastungen des Un-
tergrundes mit flüchtigen chlorierten Kohlen-
wasserstoffen vorhanden. Die Kontaminatio-
nen erreichen in vielen Fällen das Grundwas-
ser und sind im Boden kaum noch nachzu-
weisen. Verpflichtungen zu Maßnahmen zur 
Gefahrenabwehr im Grundwasser- und/oder 
Bodenluftbereich oder deren Duldung (selte-
ner erhöhte Kosten bei der Entsorgung von 
Erdaushub) sind nicht auszuschließen. 

flüchtige chlorierte 
Kohlenwasserstoffe 

hoch; stark wasserge-
fährdend  

Boden-Grund-
wasser, Boden–
Bodenluft, bei di-
rektem Kontakt 
Boden - Mensch 

Gefahrenab-
wehr Bodenluft- 
und Grundwas-
sersanierung 
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Branchen typische Situation 
Charakteristische 
Kontaminationen 

Stoffspezifisches Aus-
breitungspotenzial; 

Gefährdungsart 
Transferpfade 

typische Kos-
tenfaktoren 

Farben- und Lackhers-
tellung und -verarbei-
tung (Lackierereien)  

Durch Handlingsverluste sind insbesondere 
bei älteren Standorten Belastungen des Un-
tergrundes mit Lösungsmitteln vorhanden. Die 
Kontaminationen erreichen in vielen Fällen 
das Grundwasser und sind auch im Boden 
nachzuweisen. Verpflichtungen zu Maßnah-
men zur Gefahrenabwehr und erhöhte Kosten 
bei der Entsorgung von Erdaushub sind nicht 
auszuschließen. 

aromatische Kohlen-
wasserstoffe, flüchtige 
chlorierte Kohlenwas-

serstoffe, Chlorbenzole, 
Nitrotoluole, Schwer-

metalle, Phenole, 

hoch bis mittel; stark 
wassergefährdend 

Boden-Grund-
wasser, Boden–
Bodenluft, Bo-
den-Mensch 

Gefahrenab-
wehr, Grund-
wasser-und 
Bodensanie-

rung 

Galvanik  

Insbesondere sind bei älteren Standorten 
Belastungen des Untergrundes mit flüchtigen 
chlorierten Kohlenwasserstoffe vorhanden. 
Die Kontaminationen erreichen in vielen Fäl-
len das Grundwasser und sind für Schwer-
metalle und Cyanide auch im Boden nachzu-
weisen. Verpflichtungen zu Maßnahmen zur 
Gefahrenabwehr und erhöhte Kosten bei der 
Entsorgung von Erdaushub sind nicht auszu-
schließen. 

Schwermetalle, flüchtige 
chlorierte Kohlenwas-
serstoffen, Cyanide, 

hoch, z.T. stark wasser-
gefährdend, 

 z.T. hohe Toxizität  

Boden-Grund-
wasser, Boden–
Bodenluft, Bo-
den-Mensch 

Gefahrenab-
wehr Grund-
wasser-und 
Bodensanie-

rung 

Gaswerksstandorte, 
Teerverarbeitung, 
Dachpappenherstellung, 
Eigengaserzeugung  

In innerstädtischen Bereichen sind z.T. grö-
ßere Areale von ehe-maligen Gaswerksstan-
dorten überbaut worden. Bei Entsorgung von 
Erdaushub sind erhöhte Kosten für die Ent-
sorgung von Erdaushub und ggf. Maßnahmen 
zur Gefahrenabwehr nicht auszuschließen. 

polyzyklische aromati-
sche Kohlenwassers-
toffe, Cyanide, Ammo-
nium/Nitrat, aromatische 
Kohlenwasserstoffe, 
Phenole 

gering bis hoch, 
 z. T. krebserregend,  
z.T. hohe Toxizität,  

z.T. stark wassergefähr-
dend, 

bei direktem 
Kontakt Boden – 
Mensch, Boden - 

Grundwasser 

Erdaushub, 
Baubegleitung, 
ggf. Gefahren-

abwehr 
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Branchen typische Situation 
Charakteristische 
Kontaminationen 

Stoffspezifisches Aus-
breitungspotenzial; 

Gefährdungsart 
Transferpfade 

typische Kos-
tenfaktoren 

Glasindustrie  

In der Glasindustrie werden Schwermetall-
salze zur Farbgebung und z. t. für die Her-
stellung eingesetzt. Aufgrund von Handlings-
verlusten kann es zu Kontaminationen des 
Untergrundes gekommen sein. Bei Entsor-
gung von Erdaushub sind ggf. erhöhte Kosten 
nicht auszuschließen. Die Altlastenrelevanz 
variiert technologieabhängig sehr stark.  

Schwermetalle 

mittel bis hoch, 
z.T. stark wassergefähr-
dend, z. T. hohe Toxizi-

tät 

Boden-Grund-
wasser, bei di-
rektem Kontakt 
Boden - Mensch 

Erdaushub, 
Baubegleitung 

Hausmüll- 
ablagerungen  

Bereits geschlossene, ältere Ablagerungen 
von Hausmüll sind in ehemaligen Randberei-
chen von Siedlungen im Zuge der Erweite-
rung der Bebauung umgenutzt worden. Die 
inhomogene, nicht geordnete Schüttung kann  
eine Vielzahl von Schadstoffen enthalten. 
Verpflichtungen zu Maßnahmen zur Gefah-
renabwehr und erhöhte Kosten bei der Ent-
sorgung von Erdaushub sind nicht auszu-
schließen.  

Schwermetalle, Mine-
ralölkohlenwasserstoffe, 
aromatische Kohlen-
wasserstoffe, polyzykli-
sche aromatische Koh-
lenwasserstoffe, Leitfä-
higkeit, Ammo-
nium/Nitrat, Methan 

schwach bis hoch,  
z.T. stark wassergefähr-

dend, z. T. krebserre-
gend,  

z.T. explosiv,  
z.T. hohe Toxizität 

Gefahrenabwehr 
Bodenluft- und 
Grundwasser-

sanierung 

Erkundung, 
Monitoring, Be-
gleitung, div. 
Sanierung,  

Holzverarbeitung  

Insbesondere ältere Standorte auf denen Holz 
verarbeitet und imprägniert wurde, sind durch 
unsachgemäßen Umgang mit Schadstoffen 
und Handlungsverlusten kontaminiert. Ver-
pflichtungen zu Maßnahmen zur Gefahren-
abwehr und erhöhte Kosten bei der Entsor-
gung von Erdaushub sind nicht auszuschlie-
ßen. 

Schwermetalle, poly-
zyklische aromatische 
Kohlenwasserstoffe, 
Phenole, Pflanzen-

schutzmittel 

schwach bis hoch,  
z.T. stark wassergefähr-
dend, z. T. krebserrre-

gend, z. T. hohe Toxizi-
tät 

Boden - Grund-
wasser, bei di-
rektem Kontakt 
Boden - Mensch 

Erdaushub, 
Baubegleitung, 
ggf. Gefahren-
erforschung/ -

abwehr 
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Branchen typische Situation 
Charakteristische 
Kontaminationen 

Stoffspezifisches Aus-
breitungspotenzial; 

Gefährdungsart 
Transferpfade 

typische Kos-
tenfaktoren 

Leder-/Pelzindustrie  

Insbesondere ältere Standorte auf denen Le-
der hergestellt, verarbeitet und imprägniert 
wurde, sind durch unsachgemäßen Umgang 
mit Schadstoffen und Handlingsverlusten 
insbesondere bei der Färbung und dem 
Gerbvorgang kontaminiert. Verpflichtungen zu 
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und er-
höhte Kosten bei der Entsorgung von Erd-
aushub sind nicht auszuschließen. Die Ge-
fährdung durch persistente Mikroorganismen 
ist sehr gering, jedoch im Falle lebensbedroh-
lich. 

Schwermetalle, Naph-
thalin, Leitfähigkeit, in 
seltenen Fällen Milz-
banderreger 

schwach bis hoch,  
z. T. krebserrregend,  

z.T. hohe Toxizi-
tät/Infektiosität 

Boden-Grund-
wasser, bei di-
rektem Kontakt 
Boden-Mensch 

Erdaushub, Be-
gleitung, Ar-

beitssicherheit, 
Gefahrenab-
wehrmaßnah-

men 

Metallbearbeitung, Au-
towerkstätten etc.  

Insbesondere ältere Standorte auf denen 
Metall bearbeitet und Maschinen und Fahr-
zeuge gewartet und repariert wurden, sind 
häufig durch unsachgemäßen Umgang mit 
Schadstoffen und Handlungsverlusten verun-
reinigt. Im Falle von nicht auszuschließenden 
Mischkontaminationen kommt es hier zu 
Wechselwirkungen der Schadstoffe. Ver-
pflichtungen zu Maß-nahmen zur Gefahren-
abwehr und erhöhte Kosten bei der Entsor-
gung von Erdaushub sind nicht auszuschlie-
ßen. 

Mineralölkohlenwas-
serstoffe, flüchtige chlo-

rierte Kohlenwas-
serstoffen, Schwerme-

talle 

mittel bis hoch,  
z.T. hohe Toxizität 

Boden-Grund-
wasser, Boden–
Bodenluft, bei di-
rektem Kontakt 
Boden-Mensch 

Erdaushub, Be-
gleitung, Ar-

beitssicherheit, 
Gefahrenab-
wehrmaßnah-

men 

Mineralölverarbeitung/-
lagerung (einschließ- 
lich Altöl und Schrott-
verwertung)  

Insbesondere ältere Standorte auf denen Mi-
neralöle verarbeitet und als Betriebsmittel 
gelagert wurden, sind durch unsachgemäßen 
Umgang und Handlingsverlusten sowie ggf. 
Havarien kontaminiert. Verpflichtungen zu 
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und er-
höhte Kosten bei der Entsorgung von Erd-
aushub sind nicht auszuschließen. 

Mineralölkohlenwas-
serstoffe, Methyl-tertiär-
Butylether, aromatische 
Kohlenwasserstoffe, 
Chlorbenzole, Schwer-
metalle 

schwach bis hoch,  
z T. hohe Toxizität 

Boden-Grund-
wasser, Boden–
Bodenluft, bei di-
rektem Kontakt 
Boden-Mensch 

Erdaushub, Be-
gleitung, Ar-

beitssicherheit, 
Gefahrenab-
wehrmaßnah-

men 
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Branchen typische Situation 
Charakteristische 
Kontaminationen 

Stoffspezifisches Aus-
breitungspotenzial; 

Gefährdungsart 
Transferpfade 

typische Kos-
tenfaktoren 

Pharma-/ Chemiein-
dustrie  

Insbesondere ältere Standorte sind durch un-
sachgemäßen Umgang mit Schadstoffen und 
Handlungsverlusten kontaminiert. Bei Entsor-
gung von Erdaushub sind erhöhte Kosten und 
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr nicht aus-
zuschließen. Aufgrund der vielfältigen Pro-
duktpalette ist eine hinreichende Charakter-
sierung nicht möglich. 

u. a. Phenole, Chlor-
benzole, Nitrotoluole  

vorgenannte Stoffe mit-
tel, wassergefährdend, 

toxisch 

Boden - Grund-
wasser, Boden – 
Bodenluft, bei di-
rektem Kontakt 
Boden - Mensch 

fallabhängig, 
verschiedenar-

tig 

Tankstellen  

Im Zuge des Betriebs von Tankstellen, insbe-
sondere häufig kleinere im ländlichen Bereich, 
haben Handlingsverluste und Havarien oft zu 
Verunreinigungen des Untergrundes geführt. 
Verpflichtungen zu Maß-nahmen zur Gefah-
renabwehr, ggf. Verpflichtung zur Stilllegung 
der Anlage und erhöhte Kosten bei der Ent-
sorgung von Erdaushub sind nicht auszu-
schließen. 

Mineralölkohlenwas-
serstoffe, Blei, Methyl-
tertiär-Butylether, Buta-
nol 

gering bis mittel, über-
wiegend schwach was-
sergefährdend, toxisch 

Boden-Grund-
wasser, bei di-
rektem Kontakt 
Boden-Mensch 

Erdaushub, 
Stilllegung der 
Anlage, Gefah-
ren-erforschung 

Textilindustrie (Webe-
reien, Spinnereien, Fär-
bereien)  

Bei der Verarbeitung von Garnen wurden zur 
Wartung der Web- und Spinnmaschinen 
große Mengen von Mineralölkohlenwassers-
toffen eingesetzt, die in vielen Fällen sowohl 
zur Verunreinigung der Bausubstanz als auch 
des Untergrundes geführt haben. Zum Färben 
von Garnen und Stoffen wurden oft Schwer-
metallsalze verwendet. Bei Entsorgung von 
Erdaushub sind er-höhte Kosten und ggf. 
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr nicht aus-
zuschließen. 

Mineralölkohlenwas-
serstoffe, Schwerme-
talle, Phenole 

gering bis hoch, über-
wiegend schwach was-
sergefährdend, toxisch 

Boden-Grund-
wasser, bei di-
rektem Kontakt 
Boden-Mensch 

Erdaushub, Be-
gleitung der 
Maßnahme 





Anlage 7  Prüf- und Maßnahmenwerte  
nach Bundes-Bodenschutz und Altlastenverordnung (BB odSchV), Anhang 2 

1 

Wirkungspfad Boden - Mensch  

     
sensible Nutzung (siehe auch Ackerbau und Nutzgarten)  

  

  Kinderspielflächen  Wohngebiete  

Park- u. Freizeit-
anlagen  

Industrie- und Ge-
werbegrundstücke  

  

Dioxine/Furane; Maßnahmenwerte [ng I-TEq/kg TM]*   100 1.000 1.000 10.000 Maßnahmenwerte 
Arsen 25 50 125 140 

Prüfwerte 

Blei 200 400 1.000 2.000 
Cadmium 10 1) 20 1) 50 60 

Cyanide 50 50 50 100 
Chrom 200 400 1.000 1.000 
Nickel 70 140 350 900 
Quecksilber 10 20 50 80 
Aldrin 2 4 10 - 
Benzo(a)pyren 2 4 10 12 
DDT 40 80 200 - 
Hexachlorbenzol 4 8 20 200 
Hexachlorcyclohexan (HCH-Gemisch oder [beta]-HCH) 5 10 25 400 

Pentachlorphenol 50 100 250 250 
Polychlorierte Biphenyle (PCB6)

 2) 0,4 0,8 2 40 

* Summe der 2, 3, 7, 8 - TCDD-Toxizitätsäquivalente (nach NATO/CCMS) 
1) In Haus- und Kleingärten, die sowohl als Aufenthaltsbereiche für Kinder als auch für den Anbau von Nahrungspflanzen genutzt werden, 
ist für Cadmium der Wert von 2,0 mg/kg TM als Prüfwert anzuwenden.  
2) Soweit PCB-Gesamtgehalte bestimmt werden, sind die ermittelten Messwerte durch den Faktor 5 zu dividieren.  
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Wirkungspfad Boden - Nutzpflanze  

      

  Ackerbau, Nutzgarten  

Stoff Methode 1) Prüfwert Maßnahmenwert 

Arsen KW 200 2) --- 

Cadmium AN --- 0,04 / 0,1 3) 

Blei AN 0,1 --- 

Quecksilber KW 5   

Thallium AN 0,1 --- 

Benzo(a)pyren --- 1 --- 

1)Extraktionsverfahren für Arsen und Schwermetalle: AN = Ammoniumnitrat, KW = Königswasser  
2)Bei Böden mit zeitweise reduzierenden Verhältnissen gilt ein Prüfwert von 50 mg/kg Trockenmasse  
3)Auf Flächen mit Brotweizenanbau oder Anbau stark Cadmium-anreichernder Gemüsearten gilt als Maßnahmenwert 
0,04 mg/kg Trockenmasse; ansonsten gilt als Maßnahmenwert 0,1 mg/kg Trockenmasse 

  Ackerbau 
Stoff Prüfwert 

Arsen 0,4 
Kupfer 1 
Nickel 1,5 
Zink 2 

nach § 8 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 des Bundes-Bodenschutzgesetzes für den Schadstoffübergang 
Boden-Pflanze auf Ackerbauflächen im Hinblick auf Wachstumsbeeinträchtigungen bei Kultur-
pflanzen (in mg/kg Trockenmasse, Feinboden, im Ammoniumnitrat-Extrakt, Analytik nach Anhang 
1)  
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Wirkungspfad Boden-Grundwasser  

          
Prüfwert [µg/l]  Anwendung der Prüfwerte: 

Antimon 10 a) Die Prüfwerte gelten für den Übergangsbereich von der ungesättigten zur 
wassergesättigten Bodenzone (Ort der Beurteilung). Der Ort der Bodenpro-
bennahme stimmt nicht notwendigerweise mit dem Ort der Beurteilung für 
das Grundwasser überein. 

Arsen 10 
Blei 25 
Cadmium 5 
Chrom, gesamt 50 

b) Bei der Bewertung, ob es zu erwarten ist, dass die Prüfwerte für das Si-
ckerwasser am Ort der Beurteilung überschritten werden, sind die Verände-
rungen der Schadstoffkonzentrationen im Sickerwasser beim Durchgang 
durch die ungesättigte Bodenzone sowie die Grund-wasserflurabstände und 
deren Schwankungen zu berücksichtigen. 

Chromat 8 

Kobalt 50 

Kupfer 50 
Molybdän 50 
Nickel 50 

c) Bei Altablagerungen ist die Abschätzung der Schadstoffkonzen-trationen 
im Sickerwasser durch Materialuntersuchungen auf Grund von Inhomogeni-
täten der abgelagerten Abfälle in der Regel nicht zweckmäßig. Entsprechen-
des gilt für Altstandorte mit besonders ungleichmäßiger Schadstoffverteilung. 
In diesen Fällen kann durch Rückschlüsse oder Rückrechnung aus Ab-
strommessungen im Grund-wasser unter Berücksichtigung insbesondere 
auch der Stoffkonzen-tration im Anstrom eine Abschätzung der Schadstoff-
konzentra-tionen im Sickerwasser erfolgen. 

Quecksilber 1 
Selen 10 
Zink 500 

Zinn 40 
Cyanid, gesamt 50 
Cyanid, leicht freisetzbar 10 
Fluorid 750 
Mineralölkohlenwasserstoffe 1) 200 

d) Soweit die Schadstoffkonzentrationen im Sickerwasser direkt gemessen 
werden können, soll die Probennahme nach Möglichkeit am Ort der Beurtei-
lung für das Grundwasser durchgeführt werden. 

BTEX 2) 20 

Benzol 1 
LHKW 3) 10 
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Wirkungspfad Boden-Grundwasser  

          
Prüfwert [µg/l]  Anwendung der Prüfwerte: 

Aldrin 0,1 e) Soweit schädliche Bodenveränderungen und Altlasten in der wasserge-
sättigten Bodenzone liegen, werden sie hinsichtlich einer Gefahr für das 
Grundwasser nach wasserrechtlichen Vorschriften bewertet. 

DDT 0,1 
Phenole 20 

PCB, gesamt 4) 0,05 
f) Die geogen bedingte Hintergrundsituation der jeweiligen Grundwasserre-
gion ist bei der Anwendung der Prüfwerte zu berücksichtigen. PAK, gesamt 5) 0,2 

Naphthalin 2 
1) n-Alkane (C 10...C39), Isoalkane, Cycloalkane und aromatische Kohlenwasserstoffe  
2) Leichtflüchtige aromatische Kohlenwasserstoffe (Benzol, Toluol, Xylole, Ethylbenzol, Styrol, Cumol)  
3) Leichtflüchtige Halogenkohlenwasserstoffe (Summe der halogenierten C1- und C2-Kohlenwasserstoffe)  
4) PCB, gesamt: Summe der polychlorierten Biphenyle; in der Regel Bestimmung über die 6 Kongenere nach Ballschmiter gemäß Altöl-VO (DIN 51527) mul-
tipliziert mit 5; ggf. z. B. bei bekanntem Stoffspektrum einfache Summenbildung aller relevanten Einzelstoffe (DIN 38407-3-2 bzw. -3-3)   
5) PAK, gesamt: Summe der polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe ohne Naphthalin und Methylnaphthaline; in der Regel Bestimmung über die 
Summe von 15 Einzelsubstanzen gemäß Liste der US Environmental Protection Agency (EPA) ohne Naphthalin; ggf. unter Berücksichtigung weiterer rele-
vanter PAK (z.B. Chinoline) 
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Vorsorgewerte nach § 8 Abs. 2 Nr. BBodSchG 

Altlasten - Vorsorgewerte für Böden nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 Bundes-Bodenschutzgesetz  

    

Vorsorgewerte für Metalle  
Bodenart Ton Bodenart 

Lehm/Schluff 
Bodenart Sand Böden mit naturbedingt und großflächig 

siedlungsbedingt erhöhten Hintergrundge-
halten  

Cadmium 1,5 1 0,4 

unbedenklich, soweit eine Freisetzung 
der Schadstoffe oder zusätzliche Einträge 
nach § 9 Abs. 2 und 3 dieser Verordnung 
keine nachteiligen Auswirkungen auf die 
Bodenfunktionen erwarten lassen  

Blei 100 70 40 
Chrom 100 60 30 
Kupfer 60 40 20 
Quecksilber 1 0,5 0,1 
Nickel 70 50 15 
Zink 200 150 60 

Vorsorgewerte für organische Stoffe 
Boden: Humus-
gehalt   > 8 % 

Boden: Humus-
gehalt <= 8 % 

Polychlorierte Biphenyle (PCB6) 0,1 0,05 

Benzo(a)pyren 1 0,3 
Polycycl. Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK16) 10 3 
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Vorsorgewerte nach § 8 Abs. 2 Nr. BBodSchG  

Anwendung der Vorsorgewerte: 

a) Die Vorsorgewerte werden nach den Hauptbodenarten gemäß Bodenkundlicher Kartieranleitung, 4. Auflage, berichtigter Nachdruck 1996, unterschieden; sie be-
rücksichtigen den vorsorgenden Schutz der Bodenfunktionen bei empfindlichen Nutzungen. Für die landwirtschaftliche Bodennutzung gilt § 17 Abs. 1 des Bundes-
Bodenschutzgesetzes.  

b) Stark schluffige Sande sind entsprechend der Bodenart Lehm/Schluff zu bewerten. 
c) Bei den Vorsorgewerten der Tabelle 4.1 ist der Säuregrad der Böden wie folgt zu berücksichtigen:  

- Bei Böden der Bodenart Ton mit einem pH-Wert von <6,0 gelten für Cadmium, Nickel und Zink die Vorsorgewerte der Bodenart Lehm/Schluff. 

- Bei Böden der Bodenart Lehm/Schluff mit einem pH-Wert von <6,0 gelten für Cadmium, Nickel und Zink die Vorsorgewerte der Bodenart Sand. § 4 
Abs. 8 Satz 2 der Klärschlammverordnung vom 15.04.1992 (BGBl. I S. 912), zuletzt geändert durch Verordnung vom 06.03.1997 (BGBl. I S. 446), 
bleibt unberührt. 

- Bei Böden mit einem pH-Wert von <5,0 sind die Vorsorgewerte für Blei entsprechend den ersten beiden Anstrichen herabzusetzen. 

d) Die Vorsorgewerte der Tabelle 4.1 finden für Böden und Bodenhorizonte mit einem Humusgehalt von mehr als 8 Prozent keine Anwendung. Für diese Böden 
können die zuständigen Behörden ggf. gebietsbezogene Festsetzungen treffen. 

      

Zulässige zusätzliche jährliche Frachten an Schadstoffen 
über alle Wirkungspfade nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 des Bun-
des-Bodenschutzgesetzes  

Element Fracht [g/ha.a] Element Fracht [g/ha.a] 

Blei 400 Nickel 100 
Cadmium 6 Quecksilber 1,5 
Chrom 300 Zink 1.200 
Kupfer 360   

 
 
 



Anlage 8 Berechnungstabelle 

* Faktor für zentrale Lage = 1; Faktor für dezentrale Lage = 1.000; Faktor für periphere Lage = 5.000 
** Berechnung nach der Excel-Funktion 

Branchen Bewertung Auswertung 

  
Faktor 

stoffliche 
Relevanz 

Faktor Flä-
chenver-
hältnis 

Größe der 
VF 

Schadstoff-
eintrag 

Lagefaktor Dauer der 
Nutzung 

Wertung 
nach 

Punkten 
Empfehlung Monetäre 

Relevanz 

Agrarhandel/Herstellung von 
Dünge-/Pflanzenschutzmitteln 

1,0 
VF/GF           
+ 0,75 

=Wenn 
<200;1000;5000 

kein 
Eintrag=500 

Eintrag = 1000 
* 

=WENN 
<25;1000;10000 

+WENN 
>35;10000;0 

� (D:G)*B*C 

 
 

wenn Ergebnis aus 
Wertung nach Punkten: 

                                                                                                              
< 10.000 = Recherche                

empfohlen 
 
 

10.000 bis 20.000 = 
Erkundung durch einen 

Sachverständigen 
empfohlen 

 
 

> 20.000 = Erkundung 
durch einen Sachver-
ständigen geboten, 

weil Gefahrenbewer-
tung erforderlich  

Bauschuttablagerungen/inner-
städtische Bereiche mit Auffül-
lungshorizonten 

1,0 VF/GF           
+ 0,75 

=Wenn 
<200;1000;5000 

kein 
Eintrag=500 

Eintrag = 1000 
* 

=WENN 
<50;5000;10000 

+WENN 
>55;10000;0 

� (D:G)*B*C 

Chemische Reinigungen 1,5 
VF/GF           
+ 0,75 

=Wenn 
<50;1000;5000 

kein 
Eintrag=500 

Eintrag = 1000 
* 

=WENN 
<25;10000;15000 

+WENN 
>35;10000;0 

� (D:G)*B*C 

Farben- und Lackherstellung 1,2 
VF/GF           
+ 0,75 

=Wenn 
<200;1000;5000 

kein 
Eintrag=500 

Eintrag = 1000 
* 

=WENN 
<25;10000;15000 

+WENN 
>35;10000;0 

� (D:G)*B*C 

Galvanik 1,5 
VF/GF           
+ 0,75 

=Wenn 
<100;1000;5000 

kein 
Eintrag=500 

Eintrag = 1000 
* 

=WENN 
<25;10000;15000 

+WENN 
>35;10000;0 

� (D:G)*B*C 

Gaswerksstandorte, Teerverar-
beitung 

1,1 
VF/GF           
+ 0,75 

=Wenn 
<200;1000;5000 

kein 
Eintrag=500 

Eintrag = 1000 
* 

=WENN 
<25;10000;15000 

+WENN 
>55;10000;0 

� (D:G)*B*C 

Glasindustrie 1,0 
VF/GF           
+ 0,75 

=Wenn 
<500;1000;5000 

kein 
Eintrag=500 

Eintrag = 1000 
* 

=WENN 
<25;5000;10000 

+WENN 
>45;10000;0 

� (D:G)*B*C 



Anlage 8 Berechnungstabelle 

* Faktor für zentrale Lage = 1; Faktor für dezentrale Lage = 1.000; Faktor für periphere Lage = 5.000 
** Berechnung nach der Excel-Funktion 

 
Branchen Bewertung Auswertung 

  
Faktor 

stoffliche 
Relevanz 

Faktor Flä-
chenver-
hältnis 

Größe der VF 
Schadstoff-

eintrag 
Lagefaktor 

Dauer der 
Nutzung 

Wertung 
nach 

Punkten 
Empfehlung 

Monetäre 
Relevanz 

Hausmüllablagerungen 1,0 
VF/GF           
+ 0,75 

=Wenn 
<200;1000;5000 

kein 
Eintrag=500 

Eintrag = 1000 
* 

=WENN 
<25;10000;15000 

–WENN 
>45;5000;0 

� (D:G)*B*C 

 
 

wenn Ergebnis aus Wer-
tung nach Punkten: 

                                                                                                              
< 10.000 = Recherche                

empfohlen 
 
 

10.000 bis 20.000 = Er-
kundung durch einen 

Sachverständigen emp-
fohlen 

 
 

> 20.000 = Erkundung 
durch einen Sachver-

ständigen geboten, weil 
Gefahrenbewertung er-

forderlich  

Holzverarbeitung 1,1 
VF/GF           
+ 0,75 

=Wenn 
<1000;1000;5000 

kein 
Eintrag=500 

Eintrag = 1000 
* 

=WENN 
<25;5000;15000 

+WENN 
>45;10000;0 

� (D:G)*B*C 

Leder-/Pelzindustrie 1,1 
VF/GF           
+ 0,75 

=Wenn 
<500;1000;5000 

kein 
Eintrag=500 

Eintrag = 1000 
* 

=WENN 
<25;10000;15000 

+WENN 
>45;10000;0 

� (D:G)*B*C 

Metallbearbeitung, Autowerkstät-
ten etc. 

1,1 
VF/GF           
+ 0,75 

=Wenn 
<200;1000;5000 

kein 
Eintrag=500 

Eintrag = 1000 
* 

=WENN 
<25;5000;15000 

+WENN 
>35;10000;0 

� (D:G)*B*C 

Mineralölverarbeitung/-lagerung 
(einschließlich Altöl und Schrott-
verwertung) 

1,1 
VF/GF           
+ 0,75 

=Wenn 
<500;1000;5000 

kein 
Eintrag=500 

Eintrag = 1000 
* 

=WENN 
<25;10000;15000 

+WENN 
>35;10000;0 

� (D:G)*B*C 

Pharma-/Chemieindustrie 1,2 
VF/GF           
+ 0,75 

=Wenn 
<500;1000;5000 

kein 
Eintrag=500 

Eintrag = 1000 
* 

=WENN 
<25;10000;15000 

+WENN 
>35;10000;0 

� (D:G)*B*C 

Tankstellen 1,0 
VF/GF           
+ 0,75 

=Wenn 
<200;1000;5000 

kein 
Eintrag=500 

Eintrag = 1000 
* 

=WENN 
<25;10000;15000 

+WENN 
>35;10000;0 

� (D:G)*B*C 

Textilindustrie (Webereien, Spinne-
reien, Färbereien) 

1,0 VF/GF           
+ 0,75 

=Wenn 
<200;1000;5000 

kein 
Eintrag=500 

Eintrag = 1000 
* 

=WENN 
<25;10000;15000 

+WENN 
>35;10000;0 

� (D:G)*B*C 

 


